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4. Corona-Steuerhilfegesetz: Bundestag beschließt Gesetzentwurf 
 

 

Am 19. Mai 2022 hat der Bundestag den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfs-

maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Viertes Corona-Steuerhilfegesetz) in zweiter und             

dritter Lesung verabschiedet (Anlage). Zuvor hatte der Finanzausschuss den Gesetzentwurf an eini-

gen Stellen geändert und u. a. die Abschaffung der Abzinsung von unverzinslichen Verbindlichkeiten 

mit einer Restlaufzeit von mehr als 12 Monaten aufgenommen. Die Zustimmung des Bundesrats gilt 

als sicher und soll am 10. Juni 2022 erfolgen.  

 

Im Einzelnen werden folgende für die Unternehmen der deutschen Textil- und Modeindustrie                

relevante Maßnahmen umgesetzt: 

 

• Degressive Abschreibung [keine Änderung gegenüber Regierungsentwurf]:  

Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der mit dem 2. Corona-Steuerhilfegesetz eingeführten            

degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wird um ein 

Jahr verlängert für Wirtschaftsgüter, die im Jahr 2022 angeschafft oder hergestellt werden.  

 

• Erweiterte Verlustverrechnung [keine Änderung gegenüber Regierungsentwurf]:  

Die erweiterte Verlustverrechnung wird bis Ende 2023 verlängert: Für 2022 und 2023 wird der 

Höchstbetrag beim Verlustrücktrag auf 10 Mio. Euro bzw. auf 20 Mio. Euro bei Zusammenver-

anlagung angehoben. Der Verlustrücktrag wird außerdem ab 2022 dauerhaft auf zwei Jahre             

ausgeweitet und erfolgt in die unmittelbar vorangegangenen beiden Jahre. 

 

• Investitionsfristen [keine Änderung gegenüber Regierungsentwurf]: 

Die steuerlichen Investitionsfristen für Reinvestitionen nach § 6b EStG sowie die Investitions-

fristen für steuerliche Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG, die in 2022 auslaufen, werden 

um ein weiteres Jahr verlängert.  
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• Steuererklärungsfristen [Änderung gegenüber Regierungsentwurf]:  

Die Fristen zur Abgabe von Steuererklärungen und weitere damit zusammenhängende Fristen 

und Termine (insb. die zinsfreie Karenzzeit) wurden gegenüber dem Regierungsentwurf etwas 

verlängert. Für den Veranlagungszeitraum (VZ) 2020 und die Folgejahre sollen nunmehr folgende 

Erklärungsfristen gelten: 

 

Beratene Steuerpflichtige 

▪ VZ 2020: 31.08.2022 

▪ VZ 2021: 31.08.2023 

▪ VZ 2022: 31.07.2024 

▪ VZ 2023: 31.05.2025 

▪ VZ 2024: 30.04.2026 

Nicht beratene Steuerpflichtige 

▪ VZ 2020: 31.10.2021 

▪ VZ 2021: 31.10.2022 

▪ VZ 2022: 30.09.2023 

▪ VZ 2023: 31.08.2024 

▪ VZ 2024: 31.07.2025 

 

 

• Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld [keine Änderung gegenüber Regierungsentwurf]:  

Die steuerliche Förderung der steuerfreien Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld wird bis Ende                    

Juni 2022 verlängert. Die Regelung wurde durch das (erste) Corona-Steuerhilfegesetz einge-

führt und bereits durch das Jahressteuergesetz 2020 verlängert. Die Regelung sieht in seiner               

aktuellen Fassung eine begrenzte und befristete Steuerbefreiung der Zuschüsse des Arbeitgebers 

zum Kurzarbeitergeld und zum Saison-Kurzarbeitergeld vor. Die Steuerfreiheit gilt damit für Lohn-

zahlungszeiträume, die nach dem 29.02.2020 beginnen und vor dem 01.07.2022 enden.  

 

• Homeoffice-Pauschale [keine Änderung gegenüber Regierungsentwurf]:  

Die bestehende Regelung zur Homeoffice-Pauschale wird um ein Jahr bis zum 

31. Dezember 2022 verlängert. 

 

• Abschaffung der bilanzsteuerlichen Abzinsung von unverzinslichen Verbindlichkeiten 

[neu aufgenommen!]: 

Die Abzinsung unverzinslicher Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mindestens 

12 Monaten wird auf Initiative des Bundesrates abgeschafft. Die Neuregelung ist erstmals für 

nach dem 31. Dezember 2021 endende Wirtschaftsjahre anzuwenden. Auf Antrag kann die Ab-

zinsungspflicht allerdings bereits in vor dem 1. Januar 2023 endenden Wirtschaftsjahren vorzeitig 

entfallen, soweit die betroffenen Veranlagungen nicht bestandskräftig sind. In diesem Fall können 

beispielsweise im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und 2021 gewährte 

zinslose Anleihen und unverzinsliche Überbrückungshilfen ohne Abzinsung angesetzt werden. Der 

Antrag auf vorzeitige Anwendung der Neuregelung kann nur einheitlich für alle vor dem 1. Januar 

2023 endende Wirtschaftsjahre gestellt werden und ist nicht formgebunden. Das Wahlrecht gilt 

durch die entsprechenden Ansätze in den steuerlichen Gewinnermittlungen als ausgeübt.  

 

Betroffene Verpflichtungen sind nach Wegfall der Abzinsungspflicht grundsätzlich mit dem Nenn-

wert – unter Beachtung der Regelungen des § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG – anzusetzen. Soweit eine 

Verbindlichkeit bereits in dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr passiviert wurde, ergibt sich eine 

Gewinnminderung in Höhe des bisherigen Abzinsungsvolumens. 
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